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örtlicher Räte. Gemäß § 21 Abs. 5 
des Gesetzes über die örtlichen 
Volksvertretungen (GBl. I 1985, 
Nr. 18) bestimmt der Rat des Bezir
kes die Grundlinie der t. R., organi
siert Erfahrungsaustausche und 
Leistungsvergleiche im Bezirk. Die 
Bezirkstage beschließen die langfri
stigen t. R.sprogramme sowie die 
Schwerpunktaufgaben als Bestand
teil der Fünfjahr- und Jahrespläne. 
Die Mehrzahl der Maßnahmen 
wird im Maßstab des Kreises reali
siert. Auf der Grundlage langfristi
ger Konzeptionen, der Vorgaben 
des Bezirkes und eigener Analysen 
leiten, planen und organisieren der 
Kreistag und der Rat des Kreises 
die t. R. im Kreis (§ 39 Abs. 2 des 
Gesetzes über die örtlichen Volks
vertretungen). Um zu gewährlei
sten, daß die t. R.smaßnahmen zur 
Erfüllung und gezielten Übererfül
lung der Pläne beitragen, müssen 
diese bereits im Prozeß der Plan
ausarbeitung zwischen den Betei
ligten abgestimmt und bilanziert 
sowie in die Jahrespläne des Terri
toriums und anteilig in die betrieb
lichen Pläne aufgenommen wer
den. Dabei bewährt sich die Arbeit 
mit Objektlisten und Angebotska
talogen. Sowohl der örtliche Rat als 
auch die Betriebe, Genossenschaf
ten und Einrichtungen sind be
rechtigt, Vorschläge für gemein
same Maßnahmen im Territorium 
zu unterbreiten. Die ständigen 
Kommissionen und die Abgeord
neten, insbesondere die Ständige 
Kommission für territoriale Ratio
nalisierung, wirken aktiv an der 
Ausarbeitung, Durchführung und 
Kontrolle von t. R.smaßnahmen 
mit. Sie nehmen vor allem darauf 
Einfluß, daß die Möglichkeiten der 
Betriebe zur Mitarbeit erschlossen 
werden. Die Räte der Städte und 
Gemeinden tragen eine hohe Ver
antwortung für die Erschließung 
und Mobilisierung örtlicher Reser
ven zur Erfüllung der kommunal
politischen Aufgaben. Eine wirk
same staatliche Leitung und Koor

dinierung der Gemeinschaftsarbeit 
garantieren insbesondere die Koor
dinierungsgruppen unter Leitung 
der Vorsitzenden der Räte der 
Kreise, in denen in der Regel der 
Wirtschaftssekretär der Kreislei
tung der SED, ein Vertreter des 
Kreisvorstandes des FDGB sowie 
die Direktoren der Leitbetriebe 
von Gemeinschaften die wesent
lichsten Aufgaben herausarbeiten 
und abstimmen. Die Realisierung 
der t. R.smaßnahmen erfolgt in Ge
meinschaften sowie zeitweiligen 
und ständigen aufgabenbezogenen 
Arbeitsgruppen auf der Grundlage 
von Gemeinschafts- und Leistungs
verträgen. Über die Realisierung 
gemeinsamer Maßnahmen zur Ver
besserung der Arbeits- und Le
bensbedingungen im Territorium 
schließen die örtlichen Staatsor
gane mit den Betrieben —> Kommu
nalverträge ab.

Territorialgewässer —* Staats
grenze, —* Staatsgebiet

Terrorismus —» internationaler Ter
rorismus

Theorie: grundlegende Form der 
ideellen —■» Widerspiegelung der ob
jektiven Realität im Bewußtsein 
der Menschen; systematisch geord
netes verallgemeinertes Wissen 
über einen Bereich der objektiven 
Realität oder über Erscheinungen 
des geistigen Lebens der Men
schen. Die Bildung von T. ist eine 
entscheidende Etappe des wissen
schaftlichen Erkennens. In den T. 
werden die Struktur, die Funktion 
und die Gesetzmäßigkeiten (—» Ge
setz) von Objektbereichen in verall
gemeinerter, idealisierter Form wi
dergespiegelt und exakt formuliert.
T. sind ein entscheidender Be
standteil der —» Wissenschaft, sie bil
den gewissermaßen ihr »Rückgrat«, 
um das sich ihre anderen Bestand
teile gruppieren, wie das empiri
sche Wissen, methodologische Ele
mente usw. Die T. über einen Ob-


